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1. Zusammenfassung

In den vergangenen Monaten sind zusétzlich zu dem Geschehen in Sidostasien auch in Russ-
land, der Tirkei, Rumanien, Kroatien, der Ukraine und auf Zypern Infektionen von Végeln mit
hochpathogenem aviarem Influenzavirus (HPAIV) aufgetreten. Zusétzlich waren in der Turkei und
im Irak Krankheits- und Todesfélle beim Menschen zu verzeichnen. Einzelheiten zu Ausbriichen
und Verdachtsfallen konnen dem vom FLI herausgegebenen Epidemiologischen Bulletin Nr.
11/2006 vom 31.01.2006 mit dem Lagebericht zur Aviaren Influenza entnommen werden. In der
vorliegenden Risikobewertung wird die Wahrscheinlichkeit eines Eintrags von hochpathogenem
avidren Influenzavirus H5N1 nach Deutschland lber folgende mdogliche Einschleppungswege
eingeschatzt:

Legaler Handel mit Végeln und von Vogeln stammenden Produkten: Die Wahrscheinlichkeit
einer Einschleppung von HPAIV aus Russland, Ukraine, Kroatien, Zypern und der Turkei nach
Deutschland Uber den legalen Handel mit lebendem Gefliigel und Geflligelprodukten sowie ande-
ren Vogeln und von Vdgeln stammenden Warengruppen ist aufgrund der bestehenden Einfuhrre-
striktionen und -verbote vernachlassigbar. Seit dem 23.11.2005 besteht eine Regionalisierung
des Importverbots von Geflugelfleisch und anderen Gefligelprodukten fir Ruméanien. Daher wird
das Einschleppungsrisiko tUber den legalen Handel mit Rumanien als gering beurteilt

lllegale Importe: Die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung von HPAIV aus den betroffenen
Landern nach Deutschland Uber illegale Importe von lebendem Gefliigel und Gefliigelprodukten
sowie anderen Vogeln und von Vdgeln stammenden Warengruppen kann der Hohe nach nicht
bestimmt werden. Deshalb wird davon ausgegangen, dass fir die genannten Lander diese Wahr-
scheinlichkeit hoch ist.

Zugvdgel: Das Risiko einer Einschleppung von HPAI Uber den Heimzug der Zugvogel im Frih-
jahr ergibt sich aus dem unbekannten Krankheitsstatus in den Uberwinterungsgebieten und den
Ausbriichen in Gebieten, zu denen auf der Sudost-Flugroute Kontakt besteht Fur die Zentral-
und Sudwest-Flugrouten, die Zentral-, West- und Nordafrika berihren, wird das Einschleppungs-
risiko als gering eingeschatzt. Fir die Sudostroute mit Uberwinterungsgebieten in Std-, Ost- und
Nordafrika wird das Risiko als maRig eingeschatzt, da die Route lUber Ausbruchsgebiete in der
Tirkei und eventuell auch in Ruménien fuhrt.

Personen- und Fahrzeugverkehr: Die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung von HPAIV nach
Deutschland Uber eine Kontamination der Bekleidung und des Schuhwerks aus der Turkei wird
als mafig und fur Rumanien, Russland, Ukraine sowie Zypern als gering eingestuft. Fir Kroatien
ist das Risiko vernachlassigbar. Aufgrund der Entfernung der Lander mit Ausbriichen bei Haus-
gefligel zu Deutschland (mindestens 1000 km) ist das Risiko einer Einschleppung von HPAIV
Uber den Fahrzeugverkehr vernachlassigbar.

Handlungsoptionen zur Verhinderung der Einschleppung und Weiterverbreitung:

e MalRnahmen zur Verhinderung der Einschleppung tber den Personen- und Warenverkehr
insbesondere an den nationalen und den EU-Aul3engrenzen

e Konsequente klinische und labordiagnostische Uberwachung bei Nutzgefligel sowie der
Schutz vor dem Eintrag von HPAIV durch Aufstallen oder andere MalRnahmen zur Reduktion
des Kontakts zwischen Wildvogeln und Nutzgefligel; Prifung der Mdglichkeit der selektiven
Impfung von nicht aufstallbarem Freilandgefliigel unter Berlicksichtigung der epidemiologi-
schen Gegebenheiten

¢ Intensive Beprobung von Wildvogeln im Frihjahr bei gleichzeitiger differentialdiagnostischer
Abklarung von Krankheit und Verlusten



2. Hazard-Identifizierung

Als Hazard wird in dieser Bewertung hochpathogenes aviares Influenzavirus (HPAIV)
vom Typ H5N1 Asia bezeichnet. Einzelheiten zu Ausbrichen und Verdachtsfallen mit
HPAIV sind dem vom FLI herausgegebenen Epidemiologischen Bulletin mit dem Lage-
bericht zur Aviaren Influenza zu entnehmen. Grundlage dieser Risikobewertung ist das
Epidemiologische Bulletin Nr. 11/2006 vom 31.01.2006. Eine Zusammenfassung der
epidemiologischen Situation in Europa findet sich in der nachfolgenden Tabelle.

Land Erste Amtlich Amtliche Vorlaufige Letzte
Meldung bestatigte | Verdachts- | Verdachts- Meldung
Falle falle falle
Russische
Foderation, | 5 19 2005 5 0 0 12.12.2005
européaischer
Tell
Tirkei 01.10.2005 27 34 38 25.01.2006
Rumanien 07.10.2005 26 10 0 10.01.2006
Kroatien 21.10.2005 3 0 0 15.12.2005
Ukraine 04.12.2005 20 17 2 17.01.2006
Zypern 24.01.2006 1 0 0 30.01.2006

(Datenquelle: Epidemiologisches Bulletin des Friedrich-Loeffler-Instituts)

3. Risikobewertung

Dieses Dokument stellt eine qualitative Risikobewertung dar, welche die Wahrscheinlich-
keit einer Einschleppung von HPAIV vom Typ H5N1 Asia in Folge von Ausbriichen in der
Tarkei, in Rumanien, Kroatien, der Ukraine, Russland und Zypern nach Deutschland be-
wertet.

3.0 Abklrzungen und Begriffsbestimmungen

Abkiirzungen

Al: aviare Influenza

HPAI: hochpathogene aviare Influenza (highly pathogenic avian influenza)
HPAIV: hochpathogenes aviares Influenzavirus

LPAIV: geringpathogenes aviares Influenzavirus

Begriffsbestimmungen

HPAI “... notifiable avian influenza (NAI) is defined as infection of poultry caused by any
influenza virus A of the H5 or H7 subtypes or by any Al virus with an intravenous patho-
genicity index (IVPI) greater than 1.2 (or as an alternative at least 75% mortality...” (OIE,
2005b)).

Inkubationszeit fur HPAI: maximal 21 Tage (OIE, 2005b)

Die folgenden Begriffe werden in Anlehnung an die Terminologie des OIE-Handbuches
fur Importrisikoanalysen verwendet (OIE, 2004):



Wahrscheinlich: ein Umstand, der eintreten, wahr sein oder verninftigerweise er-
wartet werden kann

Hoch: Uber das normalerweise oder im Mittel zu erwartende Maf3 hin-
ausgehend

MaRig: normalerweise oder im Mittel zu erwartendes Malf3

Gering: unterhalb des normalerweise oder im Mittel zu erwartenden Ma-
Res

Vernachlassigbar: keiner weiteren Betrachtung bedurftig

3.1 Expositionsabschatzung zum legalen Handel

Diese Expositionsabschatzung bezieht sich auf den Handel mit risikobehafteten Waren
zwischen der Tirkei, Rumanien, Kroatien, der Ukraine, Russland, Zypern und Deutsch-
land ab dem Zeitpunkt 6 Wochen vor dem Auftreten der Ereignisse in der Turkei, bzw.
von Meldungen Uber erste Krankheitszeichen in Ruménien, Kroatien, der Ukraine, Russ-
land (europdischer Teil) und Zypern. Die geschatzte Risikoperiode betragt mindestens
das Doppelte der maximalen Inkubationszeit fur HPAI, wie vom OIE angegeben (OIE,
2004).

Ausgewahlte Rechtsgrundlagen fir den Handel mit lebendem Gefliigel (einschliel3lich
Laufvogel) und deren Produkten sind:

Lebende Tiere: RL 90/539/EWG
Festlegung der Bedingungen: Entsch. 95/233/EG
Entsch. 96/482/EG

Geflugelfleisch: RL 91/494/EWG

Festlegung der Bedingungen: Entsch. 94/85/EG
Entsch. 94/984/EG RO
Lebende Laufvogel: Festlegung der Bedingungen 2001/751/EG
Laufvogelfleisch: Festlegung der Bedingungen 2000/609/EG
Einfuhr: RL 91/496/EWG, RL 97/78/EG, Entsch. 94/360/EWG

Da die Einfuhr von Lebendgefliigel, Bruteiern und Gefligelfleisch aus einem Drittland
davon abhangt, ob das Ausfuhrland frei von HPAI ist und ob HPAI in einer Umgebung
von 25 km um den Herkunftsbestand amtlich festgestellt ist, kommt es beim Auftreten
von HPAIV-Infektionen grundsatzlich zu einem Einfuhrverbot in die EU. Bei der Drittland-
Listung werden neben der Tiergesundheitssituation des zu listenden Drittlandes auch
folgende Bedingungen gepriift:

e Der Gesundheitsstatus der Tierbestande des Drittlandes einschliel3lich der Nach-
barstaaten
Die Effektivitat des Veterinardienstes und der Untersuchungsamter
Die Effektivitat der Praventions- und Bekampfungsmafnahmen im Drittland
Die Ergebnisse und Einschatzungen von FVO-Kontrollen
Das Aussetzen des Status bei Seuchenausbrtichen bis hin zum ,Delisting*
Bezuglich HPAI missen folgende Voraussetzungen erfullt sein:
o Freiheit von HPAI seit 12 Monaten oder mindestens seit 6 Monaten, wenn
eine ,Stamping out“-Politik verfolgt wird.
o Keine Impfung gegen H5 oder H7 in den letzten 12 Monaten



¢ Folgende Bedingungen gelten fir die Betriebe, aus denen eingefiihrt werden soll:
0 Lebendgefligel muss mindestens 3 Monate oder seit dem Schlupf im Ur-
sprungsland gehalten worden sein.
o Anerkannte Drittlandbetriebe: keine Gesundheitsbeschrankungen, kein
Ausbruch in 25 km-Umkreis, klinische Uberwachung, Transportsysteme
etc.

Die Einhaltung der Bedingungen wird durch ein veterinarbehordliches Zertifizierungssys-
tem garantiert (Richtlinie des Rates 91/496/EWG und Richtlinie des Rates 97/78/EG).
Die Zertifikate (Einfuhrdokumente) werden an den gegenwartig 293 Grenzkontrollstellen
an den EU-AulRengrenzen, von denen 103 fir Lebendgefligel zugelassen sind, zusam-
men mit den Sendungen einer Dokumenten- und Namlichkeitsprifung unterzogen. Eine
Warenuntersuchung bei Erzeugnissen wird allerdings nur bei einem bestimmten Antell
der Sendungen durchgefiihrt (Kommissionsentscheidung 94/360/EWG).

Spezifische Bedingungen gelten fur Lebendgefliigel und Bruteier in geringen Mengen.
Dieser Bereich ist nicht harmonisiert, so dass keine gemeinschaftsrechtlich einheitlichen
Einfuhrdokumente vorliegen (EFSA, 2005). Hier mussen die Drittlander lediglich in einer
anderen Drittlandliste fur lebende Tiere aufgefuhrt sein und durfen nicht wegen Al oder
der Newcastle-Krankheit Restriktionen unterliegen (EFSA, 2005). Vor dem Hintergrund
der gegenwartig unibersichtlichen Seuchensituation in Bezug auf HPAI bestand beim
Kleinsthandel ein gewisses Einschleppungsrisiko, welches durch die Anpassung des
Gemeinschaftsrechtes im Sinne eines Einfuhrverbotes fiir den gewerblichen Handel mit
Wild- und Ziervogeln minimiert wurde.

Abfragen aus der Datenbank TRACES (The European electronic system for notification
of movements of live animals, their products and germplasm — within the European Uni-
on and from third countries) erfolgten fur die von Al betroffenen Lander zu Beginn der
Ausbriche und bis 42 Tage (doppelte Inkubationszeit) vor Beginn der Ereignisse. Erneu-
te TRACES-Abfragen wurden fir diese Risikobewertung nur fir Rumanien auf Grund der
Entscheidung der Kommission 2006/24/EG vom 20.01.2006 zur Regionalisierung des
Importverbotes vorgenommen.

Neben dem legalen Handel mit lebendem Gefligel und Gefligelprodukten kann der
Handel mit lebenden Voégeln, die nicht zum Gefliigel zahlen, ebenfalls ein moégliches Ri-
siko fir die Einschleppung von HPAIV oder LPAIV darstellen. Dies betrifft den Handel
mit Ziervogeln, Heimtiervogeln, Kampfhahnen, Sporttauben oder Végeln, die fur Auffih-
rungen (Shows) oder Ausstellungen gehalten werden. Der enorme Handel mit in Gefan-
genschaft gehaltenen Végeln in den letzten 30 Jahren hatte zur Folge, dass viele Lander
umfangreiche Quarantdnemalnahmen einfihrten. Jedoch zeigte sich, dass beispiels-
weise LPAIV vom Subtyp H7 auch von in Gefangenschaft gehalten Vogeln aulRerhalb
von Quarantéanestationen isoliert wurde.

Fur den kommerziellen Handel mit den genannten Tieren sind gemeinschaftsrechtlich
nach Kommissionsentscheidung 2000/666/EG unter anderem folgende Bedingungen
vorgeschrieben:

e Die Vogel stammen aus einem Mitgliedstaat des OIE (zurzeit 167 Staaten). In-
nerhalb des Ausfuhrlandes muss der ausfiihrende Betrieb amtlich registriert sein.

e Die Tiere miussen von einer Veterindrbescheinigung nach einem vorgeschriebe-
nen Muster begleitet sein und in Kéafigen oder Lattenkisten transportiert werden,
die mit einer Kennzeichnungsnummer versehen sind, die mit der Veterinarbe-
scheinigung Ubereinstimmt.



e Vor der beabsichtigten Einfuhr muss der Einflihrer der Grenzkontrollstelle eine
Bestatigung einer zugelassenen Quaranténestation vorlegen, dass eine Quaran-
tane tatsachlich dort durchgefihrt werden kann.

e Quarantanestationen werden von den zustandigen Behdrden zugelassen und
Uberwacht. Die Liste der zugelassenen Quarantanestationen ist im Bundesanzei-
ger bekannt gemacht worden.

e Der Transport muss direkt zu der zugelassenen Quarantanestation und unter
Verplombung der Sendung erfolgen.

e Die Vogel missen mindestens 30 Tage in der Quarantaneeinrichtung verbleiben
und werden mindestens zweimal (am Anfang und am Ende der Quarantane) amt-
stierarztlich untersucht.

e Wahrend der Quarantdne werden einmal von den Vdégeln bzw. den Sentinel-
Vogeln Proben genommen, die auf Newcastle-Krankheit und aviare Influenza un-
tersucht werden.

Bei dem H5N1-Nachweis bei einem Papagei in einer Quarantanestation im Vereinigten
Konigreich (23.10.2005) blieb zunachst die Frage offen, ob das Tier bereits vor der Ein-
fuhr infiziert war oder es sich wahrend der Quarantdne mit Einfuhrtieren aus Taiwan infi-
zierte. Inzwischen scheint erwiesen zu sein, dass Proben von dem Papagei mit Proben
von Finken aus Taiwan verwechselt worden sind.

Raubvégel, die vom Menschen als Beizvdgel gehalten werden, missen als mdgliche
Ubertrager von HPAIV in Betracht gezogen werden. Aufgrund des hohen Domestizie-
rungsgrades besteht einerseits ein enger Kontakt zum Menschen (EFSA, 2005). Ande-
rerseits haben Beizvogel durch die Jagd auch Kontakt zu anderen Wildvogeln und kon-
nen dadurch ein epidemiologisches Bindeglied darstellen. Gerade die Falknerei wird in
vielen Landern der Welt betrieben. Aktuelle Nachweise von AlV Typ H5 sowie in einem
Fall von HPAIV H5N1 Asia bei Falken in Saudi-Arabien belegen das potenzielle Risiko
der Ubertragung der Infektion durch diese Tiere.

Die genannten Quarantanebedingungen finden keine Anwendung bei als Heimtieren
gehaltenen Vogeln (Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 92/65/EWG) und bei Vdgeln, die in
zoologischen Garten, Zirkussen, Vergnugungsparks und Versuchslaboratorien gehalten
werden (Artikel 19 der Richtlinie 92/65/EWG). Gemal3 Entscheidung der Kommission
2005/759/EG vom 27.10.2005 genehmigen die Mitgliedsstaaten das Verbringen von we-
niger als funf Heimvogeln aus Mitgliedslandern des OIE, die einer der in Anhang | der
Entscheidung aufgefuihrten Regionalkommissionen angehdren, wenn die Tiere vor der
Ausfuhr oder nach der Einfuhr fir 30 Tage unter Quarantane gestellt, geimpft oder vor
der Ausfuhr fir mindestens 10 Tage unter Quarantane gestellt wurden und eine frihes-
tens am dritten Tag der Quarantane gezogene Probe auf H5N1-Antigen oder H5N1-
Genom mit negativem Ergebnis untersucht worden ist.

Turkel

Die Einfuhr von lebendem Gefliigel und Gefliigelprodukten aus der Ttrkei in die EU ist
nicht gestattet. Eine Abfrage der Datenbank TRACES ergab keine Meldungen fur die
Einfuhr von Lebendgefliigel, lebenden Vdgeln und Produkten daraus aus der Turkei
nach Deutschland im Risikozeitraum. Daher besteht ein vernachléassigbares Risiko fur
eine Einschleppung von HPAI aus der Tirkei in die EU und nach Deutschland tber den
legalen Handel mit diesen Waren.

Rumaénien

Die Einfuhr von lebendem Gefliigel und Gefliigelprodukten sowie anderer Vdgel und von
Vogeln stammenden Warengruppen, die potenziell mit HPAIV infiziert bzw. kontaminiert
gewesen sein konnten, war aus Rumanien bis 13.10.2005 grundsatzlich erlaubt. Seit
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dem 13.10.2005 bestand ein Importverbot fur Gefligel- und Gefligelprodukte. Dieses
Importverbot wurde am 23.11.2005 durch die Europaische Kommission mit Zustimmung
des Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) einge-
schrankt. Aufgrund der Festlegungen waren Importe aus bestimmten Gebieten (Tulcea,
Constanta, Galati, Braila, lalomita und Calarasi) nicht erlaubt. Da es jedoch in dem zu-
nachst als frei von Al angesehenen Teil Rumaniens zu Ausbriichen kam, wurde das Im-
portverbot auf die Gebiete dstlich und sudlich der Karpaten ausgedehnt (2. Anderung der
Entscheidung 2005/710/EG der Kommission vom 20.01.2006). Diese Gebiete schliel3en
26 der 42 Distrikte Rumaniens ein. Es ist jedoch unklar, wie die Abgrenzung der Gebiete,
in denen es zu Ausbriichen von HPAI kam, von den Regionen gewahrleistet ist, aus de-
nen Importe erlaubt sind.

Eine TRACES-Abfrage am 11.01.2006 ergab fir den Zeitraum vom 23.11.2005 bis zum
11.01.2006 insgesamt 4 ,Gemeinsame Veterindrdokumente fur die Einfuhr von Tierpro-
dukten“ der Kategorie ,Fleisch und geniel3bare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausge-
fligel der Position 0105, frisch, gekihlt oder gefroren“, von denen 3 den Status ,gultig*
haben und eines den Status ,abgelehnt” tragt. Bei dem Empfanger handelte es sich um
einen Betrieb in Sachsen-Anhalt. Eine erneute Abfrage von TRACES am 26.01.2006
ergab keine Vorgange uber neu ausgestellte Veterinardokumente fur die genannte Kate-
gorie.

Das Einschleppungsrisiko Uber den legalen Handel wird fir Rumanien als gering beur-
teilt. Dennoch sollte die Regionalisierung des Importverbots beziglich Ruméniens Uber-
dacht werden. Eine weitere Reduzierung des Einschleppungsrisikos tUber den legalen
Handel kann durch ein generelles Einfuhrverbot erreicht werden, das auch fur Geflugel-
fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgefltigel gilt.

Russland

Die Einfuhr von lebendem Gefliigel und Gefliigelprodukten sowie anderer Vogel und von
Vogeln stammenden Warengruppen, die potenziell mit HPAIV infiziert bzw. kontaminiert
sein konnten, war aus Russland bis 06.10.2005 grundsatzlich erlaubt. Seitdem besteht
ein Importverbot fir Gefligel und daraus hergestellte Erzeugnisse aus Russland. Das
Risiko einer Einschleppung aus Russland Uber den legalen Handel wird daher als ver-
nachlassigbar eingestuft.

Kroatien
In Kroatien sind bisher nur Wildvogel von HPAI betroffen. Das Risiko einer Einschlep-
pung aus Kroatien tUber den legalen Handel wird als vernachléassigbar eingestuft,

Ukraine

Gemal der Entscheidung der Kommission vom 09.12.2005 (2005/883/EG) ist die Ein-
fuhr von Federn und Federteilen aus der Ukraine bis zum 31.05.2006 verboten. Das Ver-
bot gilt nicht fir die Einfuhr von behandelten Federn oder Teilen von Federn.

Aus der Ukraine wurden vom 01.10.2005 bis 27.01.2006 insgesamt 34 Sendungen der
Kategorie ,Vogelbalge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn
und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert
oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfélle von Federn oder Federteilen®
nach Deutschland eingefihrt. Das jungste Veterinardokument wurde am 17.01.2006
ausgestellt. Eine Anfrage bei den zustandigen Veterinarbehérden ergab, dass alle impor-
tierten Federn oder Teile von Federn gemald der Entscheidung der Kommission
2005/883/EG vor Ort einer entsprechenden Behandlung unterzogen werden missen.
Die Behandlung muss durch ein Veterinarzertifikat attestiert werden. Die importierte Wa-
re erreicht Deutschland in Plastikballen bzw. Jutesacken und wird laut Angaben der Be-
triebe sofort einer Dampfsterilisation unterzogen. Das Einschleppungsrisiko tUber den
legalen Handel wird beziglich der Ukraine als vernachléassigbar eingestulft.



Zypern

Das Verbringen von Tieren und von Tieren stammenden Produkten aus dem Gebiet, das
sich nicht unter der effektiven Kontrolle der Regierung der Republik Zypern befindet
(Nordzypern) in das Gebiet, das sich unter der effektiven Kontrolle der Regierung von
Zypern befindet, ist geman Artikel 4 Nr. 9 der Verordnung (EG) Nr. 866/2004 des Rates
verboten. HPAI ist bisher ausschlie3lich in Nordzypern aufgetreten. Das Einschlep-
pungsrisiko Uber den legalen Handel wird beziiglich der Republik Zypern als vernach-
lassigbar eingestuft.

3.2. lllegale Importe

Das illegale Verbringen von Gefligel oder anderen Vdgeln, einschliel3lich Ziervogeln,
Trophéaen, Federn und anderen von Voégeln stammenden Produkten stellt ein Risiko fur
die Einschleppung von HPAI aus jedem von der Infektion betroffenen Land dar. Die
Wahrscheinlichkeit der Einschleppung von HPAI in die EU und nach Deutschland ist ge-
geben, kann aber der Hohe nach schwer eingeschétzt werden, weil unbekannt ist, wel-
ches Ausmal} die illegale Einfuhr gegebenenfalls hat und ob illegal eingefiihrte Waren
mit HPAI-infizierten Tieren direkt oder indirekt in Kontakt gekommen sind. Die Tatsache,
dass illegale Einfuhren in erheblichem Umfang erfolgen, ist durch die stichprobenartigen
Kontrollen im Personen- und Warenverkehr in den letzten Wochen deutlich geworden.
Deshalb wird in einer Worst-Case-Annahme die Wahrscheinlichkeit der Einschleppung
von HPAIV aus der Turkei, Rumanien, Kroatien, der Ukraine, Russland und Zypern nach
Deutschland Uber illegale Importe von Gefliigel oder anderen Vdgeln, einschlief3lich
Ziervogeln, Troph&aen, Federn und anderen von Vogeln stammenden Produkten als
hoch eingeschatzt.

Es ist bekannt, dass versucht wurde, Fleisch aus betroffenen Landern fir den personli-
chen Bedarf einzufuhren. Derartige Einfuhren fuhren bei HPAIV wie auch bei anderen
Tierseuchenerregern zu einem permanenten Mindesteinschleppungsrisiko, das gréfer
als Null ist.

Der Reiseverkehr zwischen der Turkei und Kroatien und Deutschland auf dem Luft- und
dem Landweg ist erheblich. Beide Staaten sind beliebte Reiselander fur deutsche Touris-
ten. Besonders die Westtlrkei sowie weite Gebiete Anatoliens werden gern und haufig
bereist. AuRerdem reisen in Deutschland lebende tlrkischstimmige Menschen in erheb-
lichem Mal3e in die Turkei und zuriick. Ein nicht zu vernachlassigender Reiseverkehr
findet auch zwischen Deutschland und Rumanien sowie Russland statt. Gerade auch
das Donaudelta und die Schwarzmeerkiste sind beliebte Reiseziele von Touristen. Ver-
l&ssliche quantitative Angaben zum Personenverkehr liegen nicht vor, da Deutschland
keine Einreise- und Ausreisestatistiken fuhrt (telefonische Auskunft des Bundesministeri-
ums des Innern am 18.08.2005).

Das Risiko, das mit der illegalen Einfuhr von durch Erhitzen zubereitetem Geflugelfleisch
fur den personlichen Bedarf einhergeht, ist gering, weil Temperaturen tGber 70°C das
Virus innerhalb sehr kurzer Zeit inaktivieren. Allerdings wurde vermehrungsfahiges Virus
in frischer Entenwurst nachgewiesen (Tumpey et al., 2002). Eine hinreichende Kihlung,
welche die unter natirlichen Bedingungen gegebene Halbwertszeit bei der Inaktivierung
von HPAIV verlangern konnte, ist bei illegal fir den personlichen Bedarf importiertem
Fleisch weniger wahrscheinlich. Sie wirde die Wahrscheinlichkeit des Entdeckens der
illegalen Einfuhr bei der Einreise erhéhen.

Das Risiko durch den illegalen Handel mit Beizvogeln wurde im Oktober 2004 deutlich,
als ein Flugreisender aus Bangkok (Thailand) den belgischen Zollbehdrden auf dem
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Flughafen Brussel auffallig wurde. Im Handgepéack wurden zwei Bergadler (Mountain
hawk eagles — Spizeatus nipalensis) gefunden. Die Tiere wurden beschlagnahmt und
tierschutzgerecht getotet. In der Lunge eines Tieres wurde HPAIV vom Subtyp H5N1
nachgewiesen (Van Borm et al., 2005, EFSA, 2005).

lllegale Importe von Vogeln und Gefligel in grol3erem Mal3stab kdnnten mit Hilfe ge-
falschter Dokumente bezuglich des Herkunftslandes erfolgen. Erhdhte Aufmerksamkeit
und sorgfaltige Prifungen der Unterlagen an den Grenzkontrollstellen sind erforderlich,
um dieses Risiko zu mindern. Informationen Uber beschlagnahmte Sendungen sollten so
schnell wie mdglich in TRACES erfasst werden. Mal3nahmen zum Unterbinden illegaler
Importe sind weiterhin dringend erforderlich.

3.3. Zugvogel

Die Gefahr einer Verbreitung von HPAI durch Wildvogel ist allgemein akzeptiert. Das
Risiko einer Einschleppung durch den Vogelzug nach Deutschland ist gegeben, kann
aber der Hohe nach nicht bestimmt werden, weil zu dem Infektionsstatus bezlglich AlV
in den Uberwinterungsgebieten in Afrika vielfach keine gesicherten Erkenntnisse vorlie-
gen. Auf der Sudost-Zugroute besteht jedoch in jedem Fall Kontakt zu Gebieten, in de-
nen HPAI-Ausbriche vorgekommen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zugvogel sich
beispielsweise beim Rasten wahrend des Vogelzugs infizieren, ist der Hohe nach nicht
bekannt; es muss jedoch angenommen werden, dass sie gro3er als Null ist. Zum Verlauf
von HPAI-Infektionen bei Zugvdgeln liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Im Sinne
eines Worst-Case-Szenario muss jedoch angenommen werden, dass zumindest einige
Arten von Zugvoégeln eine Infektion Gberleben und HPAIV nach Deutschland einschlep-
pen koénnen. Auch die Wahrscheinlichkeit einer Ubertragung von Zugvogeln auf Hausge-
fligel oder Wildvogel ist der H6he nach nicht einzuschatzen, wird jedoch wiederum im
Sinne des angenommenen Worst-Case-Szenarios grof3er als Null geschétzt. Im Unter-
schied dazu wird das Risiko einer direkten Infektion des Menschen durch Zugvogel als
vernachlassigbar eingestuft, da in allen bisher bekannten Fallen von Infektionen des
Menschen mit HPAI ein enger Kontakt zu infiziertem Gefligel vorausgegangen war. Es
gibt dagegen keinen Hinweis, dass eine Exposition gegeniber Zugvogeln zu Infektionen
bei Menschen gefuhrt haben kénnte.

Erwéagungsgrinde:

a) Wildvogel, insbesondere wildes Wassergefligel, werden als Reservoir fur aviare In-
fluenzaviren angesehen.

b) Fir die Einschleppung von HPAIV in Nutzgefliigelbestdnde wird oft ein Kontakt mit
Wildvogeln, insbesondere Wassergefliigel verantwortlich gemacht.

c) Es liegt nahe, die Moglichkeit einer Verbreitung des Virus tber grof3e Entfernungen im
Rahmen des Vogelzugs anzunehmen.

d) Je weiter die Falle in Ost-, Sidosteuropa und Asien in Richtung Deutschland voran-
schreiten, umso gréRer wird die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung tber Wildvogel.
e) Die Einschleppung von HPAI in Nutzgefligelbestande tber infizierte Wildvogel ist ein
stark vom Zufall bestimmtes Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit schwer vorhersagbar
ist.

Wilde Wasservogel, Kiustenvogel und Mowen gelten als Reservoir fur AlV, ohne dass
diese Tiere im Falle einer Infektion klinische Symptome zeigen missen (Suarez, 2000).
In wilden Wasservogeln vermehrt sich das Virus in Zellen des Darm- und Respirations-
traktes. Es wird massenhaft mit dem Kot und Sekreten des Respirationstraktes ausge-
schieden. Wegen der komplexen Wechselwirkungen ist die Interaktion zwischen Influen-
zaviren und diesen Wirtstieren nicht vollstéandig geklart (Tollis & Di Trani, 2002). Daher
besteht das Risiko, dass eine Einschleppung von derartigen Viren tber diese Vdgel in
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die EU und nach Deutschland erfolgt. Mit geringpathogenen AlV infizierte Wildvogel wur-
den in Deutschland bereits nachgewiesen (Globig et al., 2004; Werner et al., 2004). Ge-
ringpathogene Stdmme von avidren Influenzaviren (H5 oder H7) kdnnen spontan zu
hochpathogenen Stdmmen mutieren, nachdem sie in einen Hausgefliigelbestand Ein-
gang gefunden haben.

Die im Rahmen dieser Risikobewertung betrachteten aviéren Influenzaviren, die in Asien
und Europa nachgewiesen wurden, gehéren zum Virustyp H5N1 Asia, der bereits hoch-
pathogen fur Hihnergefligel ist. Sollte dieses Virus nach Deutschland eingetragen wer-
den, ist davon auszugehen, dass es nicht erst noch Mutationen durchlaufen muss, die zu
einer Virulenzsteigerung fuhren.

Die Pathogenitat von stidostasiatischen H5N1-Isolaten fir Enten unterscheidet sich von
der fur Huhner (Kishida et al., 2005; Hulse-Post et al., 2005). In Abhangigkeit vom jewei-
ligen Virusstamm konnen Enten Infektionen mit fir HUhner tddlichen Infektionsdosen
zum Teil ohne schwere klinische Symptome Uberstehen. Weiterhin kdnnen diese Tiere
das Virus, im Vergleich zu Huhnern, Uber l&ngere Zeitraume (bis zu drei Wochen) aus-
scheiden. Das ausgeschiedene Virus kann dabei jedoch seine hochpathogenen Eigen-
schaften fur Hahner behalten.

Ausgehend von der zeitlichen und raumlichen Verbreitung von HPAI H5N1 aus Sudost-
asien nach Zentralasien, der Turkei und Europa, scheinen Zugvogel, neben anderen
moglichen Ubertragern, an der Verbreitung der Seuche beteiligt zu sein. Aufgrund der
geringen Anzahl der gemeldeten Eintrage von HPAI H5N1 dber grol3ere Entfernungen
kann man die Ubertragung durch Zugvogel jedoch als ein seltenes Ereignis annehmen.

Laut Auskunft von Ornithologen (U. Koppen, Beringungszentrale Hiddensee; T. Ddrr,
Staatliche Vogelschutzwarte, Buckow, Landesumweltamt Brandenburg; W. Fiedler, Vo-
gelwarte Radolfzell) gibt es derzeit keine relevanten Winterzugbewegungen. Fir
Deutschland bedeutende Zugvogelbewegungen beginnen im Frihjahr ab ca. Anfang
Marz durch den Heimflug aus dem Siden. Hier sind drei Zugrouten von Bedeutung: die
Sudost-, die Zentral- und die Sudwest-Route.

Zugbewegungen und epidemiologische Bewertung

Sudwest- und Zentral-Route
=  Uberwinterung in Siid-, Zentral- und Westafrika oder auf der Iberischen Halbinsel.
» Heimzug im Frihjahr entweder Uber Gibraltar und die Iberische Halbinsel oder
Uber Italien nach Europa bzw. Deutschland und hier insbesondere in den westli-
chen Teil.
= Diese Routen werden von ca. % der Zugvdgel mit Brutplatzen in Europa bzw.
Deutschland genutzt.

Siudost-Route

= Uberwinterung vor allem in Sudafrika, Ostafrika und im Vorderen Orient.

= Heimzug Uber das 6stliche Mittelmeer und den Bosporus (Turkei) nach Norden
(z.B. Weil3storch, einige Greif- und Kleinvogelarten).

= Ankunft in Deutschland vorwiegend, jedoch nicht ausschlief3lich, in dstlichen Ge-
bieten.

= Vogelarten, die das Donaudelta bzw. die Krim auf dem Heimflug Uberfliegen, zie-
hen in der Regel weiter nordwérts oder in Brutgebiete, die 6stlich von Deutsch-
land liegen. Mit einer Einschleppung von HPAIV nach Deutschland wahrend des
Fruhjahrsvogelzugs ist tiber diese Arten daher nicht zu rechnen.

Zugbewegungen im Winter



= Die Fernwanderungen in die Uberwinterungsgebiete werden Anfang Dezember
als abgeschlossen angesehen.

» Kleinrdumige ost-westliche Flugbewegungen (100-500 km) verschiedener Arten
wie z.B. Saatkrahe, Tafelente und Stockente in Richtung Deutschland scheinen
aufgrund der Kalteeinbriiche in Osteuropa bereits seit Dezember abgeschlossen
zu sein.

= Die Datenbanken der befragten Vogelwarten in Radolfzell und Hiddensee lassen
winterliche (Dezember—Februar) Fernwanderungen von Wildvogeln, insbesonde-
re Wasservogel, vom sudlichen Schwarzmeerraum nach Deutschland derzeit
nicht erkennen.

Zugvogel treffen in Deutschland ab ca. Anfang Marz ein, wobei ungunstige Witterungs-
bedingungen den Heimzug verzégern kénnen. Ab Ende April ist der Zug Uberwiegend
abgeschlossen, wobei Zugdauer und Zugzeiten artspezifisch sind.

Eine Unterteilung Deutschlands in verschiedene Risikogebiete entsprechend der Heim-
zugrouten ist nicht moglich. Dies erklart sich aus dem unzureichenden Wissensstand
Uber die Epidemiologie und mdgliche Wildvogelibertrager von HPAIV H5N1. Auch lasst
sich eine Ost-West-Zugscheide entsprechend dem Heimzug Uber die Sidost- oder die
Zentral- bzw. Siudwestroute artenibergreifend nicht definieren. Aul3erdem kann die
Krankheitssituation in den Uberwinterungsgebieten Afrikas fur die drei Zugrouten nicht
klar beschrieben werden.

Das Einschleppungsrisiko Uber Zugvogel durch die Zentral- und Sudwestroute nach
Deutschland wird als gering, Gber die Sidostroute jedoch als mafig eingestuft.

Eine Beprobung von Zugvogeln nach dem Eintreffen in Deutschland kénnte zu wichtigen
Erkenntnissen iiber die Epidemiologie und Ubertragungsrisiken von HPAI H5N1 fiihren.
Allerdings besteht die Gefahr einer Unterschatzung des tatsachlichen Risikos, da nur Unter-
suchungen mit Stichprobencharakter méglich sind. Seltene Infektion lassen sich mit Stich-
proben jedoch nicht oder allenfalls ungenau erfassen. Eine statistisch abgesicherte Aussage
zur Pravalenz ist in der Regel nicht mdglich. Neben der breit angelegten Beprobung, ins-
besondere von Wasservogeln, sollten bestimmte Arten wie Héckerschwane (Klinik und
Mortalitat durch HPAI H5N1 in Ruméanien und Kroatien) sowie Weil3storche (Fruhjahrs-
zug Uber Westtirkei) verstarkt beobachtet bzw. beprobt werden. Grundsatzlich sollten
epidemiologisch relevante Krankheits- und Verlustursachen bei Wildvdgeln abgeklart
werden.

Mit dem Aufstallen von Hausgefliigel kann die Wahrscheinlichkeit von Kontakten mit po-
tenziell infizierten Wildvogeln und von diesen ausgeschiedenen AlV reduziert werden.

Eine im Januar 2006 vom FLI durchgefuhrte Umfrage bei den Veterindramtern der Krei-
se und kreisfreien Stadte ergab, dass im Herbst 2005 fur 0,6% der Geflugelbestande
Ausnahmegenehmigungen vom Aufstallungsgebot erteilt worden waren. Eine empirische
Umfrage bei Veterinaramtern deutete darauf hin, dass die flachendeckende Kontrolle der
Aufstallung zum Teil schwierig durchzufihren war.

Die konsequente Einhaltung eines Aufstallungsgebots ist anscheinend nur schwer kon-
trollierbar und bindet viele Krafte. Mit Ermtdungserscheinungen bei den Beteiligten (z.B.
Geflugelhalter, Veterinarbehérden) muss insbesondere bei langerer und haufiger An-
wendung gerechnet werden. In der Folge kann es zu inkonsequenten Vorgehensweisen
bei der Durchsetzung und zum Unterschatzen der tatséchlich bestehenden Risiken kom-
men. Dartber hinaus kdnnen wiederholt ausgesprochene Aufstallungsgebote langfristige

10



Veranderungen der Struktur sowie der Vielfalt der Gefligelhaltungen im landlichen Raum zur
Folge haben.

Machbarkeit und Konsequenzen einer selektiven Impfung von nicht aufstallbarem Frei-
landgefliigel in Abh&ngigkeit von den epidemiologischen Gegebenheiten sollten gepruft
werden. Fur Bestdnde in Stallhaltung, insbesondere fiir Grof3bestande mit in der Regel
guter Seuchenhygiene, erscheint eine Impfoption derzeit nicht relevant. Fir geimpfte
Tierbestande wird eine zusatzliche, engmaschige Uberwachung mit Sentinel-Tieren er-
forderlich, die zur gleichen Tierart gehdren missen wie die geimpften Tiere. Aul3erdem
muss das Verbringen von geimpften Tieren in ungeimpfte Bestande verboten oder mit
Auflagen versehen werden.

3.4. Personen- und Fahrzeugverkehr

Das Risiko einer Einschleppung von HPAI Uber den Personen- und Fahrzeugverkehr ist
grundsatzlich gegeben, muss jedoch landerspezifisch betrachtet werden.

Erwagungsgrinde:

a) Das Virus bleibt in Kot Gber langere Zeitrdume vermehrungsfahig.

b) Ein Eintrag Uber Schuhwerk, das mit Vogelkot kontaminiert ist, ist wenig wahrschein-
lich, aber mdglich.

c) Eine Beschaftigung von Personen, die aus potenziellen Ausbruchsgebieten nach
Deutschland eingereist sind, als Hilfskrafte in der Landwirtschaft, kann nicht ausge-
schlossen werden.

Inhalation und orale Aufnahme gelten als Hauptubertragungswege von Vogel zu Vogel
sowie zwischen Vogeln und Saugetieren. Jedoch kann die Méglichkeit einer Ubertragung
Uber kontaminierte Kleidung und Schuhwerk nicht ausgeschlossen werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung von HPAIV aus der Ukraine, Rumanien,
Russland und Zypern nach Deutschland Uber eine Kontamination der Bekleidung und
des Schuhwerks ist gering. Diese Einschatzung beruht auf der Annahme, dass eine
erfolgreiche Ubertragung von HPAIV nur dann anzunehmen ist, wenn Personen mit infi-
zierten Tieren im betroffenen Gebiet in Beriihrung gekommen sind, Bekleidung und/oder
Schuhwerk mit vermehrungsfahigem Virus kontaminiert sind und in Deutschland Kontakt
zu empfanglichem Gefliigel oder anderen Vogelarten hergestellt wird. Dabei spielt die
Tenazitat des Erregers, die allgemein relativ gering ist, jedoch von dem Wassergehalt
des Tragersubstrates, der Temperatur und der Virusmenge abhéngig ist, eine wesentli-
che Rolle. Fur Reisende im Flug-, Bahn- oder PKW-Verkehr ist es beispielsweise bei
Kontamination der Kleidung mit feuchtem Gefligelkot méglich, vermehrungsfahigen Er-
reger zwischen 36 Stunden (bei 37°C) und 35 Tagen (bei 4°C) mechanisch zu transpor-
tieren. Jedoch muss man dabei berticksichtigen, dass sich der Feuchtigkeitsgehalt im
Substrat in der Regel schnell reduziert, so dass es durch die Austrocknung bei Kdrper-
oder Zimmertemperaturbedingungen rasch zur Inaktivierung des Erregers kommen
misste. Auch dirfte bei der gegenwartigen Sensibilisierungslage der Zugang betriebs-
fremder Personen, insbesondere zu gréReren Bestanden, erschwert sein.

Bezuglich der Turkei muss mit einem hoheren Ubertragungsrisiko durch den Personen-
verkehr auf Grund des hohen Reiseaufkommens, der weiten Verbreitung im Land und
dem Auftreten von Verdachtsfallen in oder in der Nahe von Metropolen (Ankara, Istan-
bul) gerechnet werden. Daher wird von einem maRigen Einschleppungsrisiko Gber den
Personenverkehr ausgegangen. Die empfohlenen MaRnahmen zur Verhinderung der
Einschleppung von HPAI sollten daher besonders konsequent durchgesetzt werden.
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Im Fall von Kroatien wird das Einschleppungsrisiko durch den Personenverkehr als
vernachlassigbar beurteilt. Diese Einschétzung beruht auf dem Auftreten von nur 3 Fal-
len bei Wildvégeln in einem eng begrenzten Gebiet, gemeldet zwischen dem 21.10.1005
und dem 15.12.2005. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Personenverkehr aus
Kroatien nach Deutschland derzeit geringer ist als aus anderen Ausbruchslandern (ge-
ringere Bevolkerungszahl, keine Urlaubssaison).

Die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung von HPAIV aus der Turkei, Rumanien, der
Ukraine, Russland, Kroatien und Zypern nach Deutschland tber den Fahrzeugver-
kehr ist vernachlassigbar, sofern Fahrzeuge, die zum Transport von Gefligel und Ge-
flugelprodukten genutzt werden, anschliel3end gereinigt und desinfiziert werden. Diese
Einschatzung beruht auf der rdumlichen Entfernung der Gebiete mit Ausbrichen bei
Hausgefligel von tber 1000 km zu Deutschland und der oben beschriebenen relativ ge-
ringen Tenazitat des Virus.

Die Bestimmungen des § 2, Abs. 2 der Gefligelpestverordnung tragen dem Risiko der
Einschleppung tber den Personenverkehr besonders fur gewerbsmafiig im Rahmen der
Ein- und Ausstallung tatige Personen Rechnung.

4. Handlungsoptionen
MalRnahmen zur Verhinderung der Einschleppung und Weiterverschleppung

(1) Einfuhrverbote fir lebendes Gefligel und Gefligelprodukte sowie andere Vogel
und von Vogeln stammende Warengruppen durch die EU flr Kroatien, Rumanien,
die Turkei, Russland, die Ukraine und Zypern

(2) Verstarkte Gepackkontrollen bei Einreisenden vor allem aus der Turkei, Rumanien,
der Ukraine und Russland

(3) Verstarkte Kontrollen des Guterverkehrs im Handel

(4) Unterbinden illegaler Einfuhren

(5) Verstarkung des Informationsangebots an allen Grenzibergangsstellen zur aktuel-
len Situation und zu den Einfuhrbestimmungen

(6) Intensivierung der Kontrollen an den AuRengrenzen der EU und Unterstitzung der
Mitgliedsstaaten mit EU-AuRengrenzen zu Osteuropa

(7) Eigendeklaration von Reisenden bei der Einreise aus Ausbruchslandern tber mit-
gefuihrte verbotene Waren und zu moéglichen Kontakten zu Geflugel innerhalb der
letzten 7 Tage vor der Einreise

(8) Desinfektion von Schuhwerk bei der Einreise von Personen aus Ausbruchslandern,
falls dort in den letzten 7 Tagen vor der Einreise Kontakt zu Gefliigel bestand

(9) Erfassung der Reisetatigkeit von in der deutschen Landwirtschaft Tatigen aus den
genannten Landern sowie Aufklarung dieses Personenkreises

(20) Nachverfolgungsuntersuchungen zu den Sendungen von Végeln stammender Wa-
rengruppen aus Rumanien, der Ukraine und Zypern.

Praventivmalinahmen im Hausgeflligelsektor

Es ist weiterhin erforderlich, alle Gefligelhalter zu erhohter Wachsamkeit aufzurufen,
verdachtige Erkrankungen, Leistungsabfalle und erhdhte Mortalitdten unverziglich den
zustandigen Veterinarbehérden zu berichten sowie die Bedeutung von Hygienemal3-
nahmen in allen Gefligelhaltungen zu betonen. Insbesondere ist der Zugang von be-
triebsfremden Personen auf das unerldssliche Mindestmald zu beschranken und nur
nach Durchfihrung entsprechender HygienemalRnahmen (Desinfektion, Schutzkleidung)
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zu gestatten. Uber alle Personen, welche die Geflugelhaltungen betreten, sollten Auf-
zeichnungen gefuhrt werden.

Insbesondere sollten folgende MaRhahmen durchgesetzt werden:

)
)

®3)

4

Konsequente Durchsetzung der Bestimmungen der Gefligelpest-Verordnung

Klinische und labordiagnostische Uberwachung in Gefliigelbestanden, besonders
differentialdiagnostische Abklarung von Krankheiten, Verlusten und Leistungsde-
pressionen

Aufstallung von Gefligel wahrend des Vogelzugs. Die Aufstallung wird zunéachst ab
01.03.2006 fiur einen Zeitraum von zwei Monaten empfohlen.

Die Option einer zukunftigen Impfung von Freilandgefliigel sollte gepruft werden.
Zunachst sind Studien zur Durchfiihrbarkeit, zur Uberwachung und zu den Konse-
guenzen der Impfung eines Teils der Gefligelpopulation erforderlich. Fr intensiv
gehaltene GroRRbestande in Stallhaltung ist eine Impfoption aufgrund der maogli-
cherweise zu erwartenden Handelseinschrankungen und der in der Regel guten
Seuchenhygiene nicht relevant, weil ein besserer Schutz bei der derzeitigen Seu-
chenlage in Deutschland durch die strikte Anwendung von Biosecurity-Mal3nahmen
erreicht werden kann.

Wildvogeliberwachung

)

)
®3)

Verstéarkte Beprobung von Zugvégeln nach dem Eintreffen vom Frihjahrszug

a) Breit angelegte Beprobung, vor allem von Wasservogeln

b) Beobachtung bzw. Beprobung bestimmter Arten, z.B. Hockerschwane und
Weil3stoérche

Beobachtungen Uber Erkrankungen und Verluste bei Wildvogeln verstarken und
obligatorische Ursachenabklarung betreiben

Unterstitzung der serologischen Uberwachung in den Uberwinterungsgebieten der
Zugvogel
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5 Durchfihrung der Risikobewertung
5.1 Befragte Institutionen und Experten

Dr. Ulrich Koéppen, Beringungszentrale Hiddensee

Dr. Wolfgang Fiedler, Vogelwarte Radolfzell

Thomas Heinicke, nationaler Koordinator Gansemonitoring, Dachverband Deutscher
Avifaunisten

Tobias Durr, Landesumweltamt Brandenburg, Staatliche Vogelschutzwarte Buckow

Dr. Jentsch, BMELV, Ref. 324, Bonn

Bundespolizei

Bundesministerium des Innern

Deutsche Botschaft in der Republik Zypern

5.2 FLI-Arbeitsgruppe fur HPAIV-Risikobewertungen

Anja Globig, FLI, Institut fir Virusdiagnostik, Nationales Referenzlabor fur aviare Influen-
za, Insel Riems

Dr. Ortrud Werner, FLI, Institut fur Virusdiagnostik, Nationales Referenzlabor flr aviare
Influenza, Insel Riems

PD Dr. Martin Beer, FLI, Institut fir Virusdiagnostik, Insel Riems

PD Dr. Timm Harder, FLI, Institut flr Virusdiagnostik, Insel Riems

Dr. Carsten J. Pétzsch, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

Dr. Jurgen Teuffert, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

Dr. Matthias Kramer, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

Dr. Christoph Staubach, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

Dr. Fred Unger, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

PD Dr. Franz J. Conraths, FLI, Institut fir Epidemiologie, Wusterhausen

Prof. Dr. Thomas C. Mettenleiter, Prasident des FLI, Insel Riems

Insel Riems, 31.01.2006

Professor Dr. Thomas C. Mettenleiter
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Anhang

Lokalisation von Ausbruchs-und Verdachtsféllen von avidrem Influenzavirus des Subtyps H5 in Europa

Spain

. Nachweis von HPAI
/N amtl, Verdacht auf HPAI

@ Verdacht auf HPAI

450 228 o

FLI Wusterhausen
Stand 31.01.06 02.00
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	Illegale Importe: Die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung von HPAIV aus den betroffenen Ländern nach Deutschland über illegale Importe von lebendem Geflügel und Geflügelprodukten sowie anderen Vögeln und von Vögeln stammenden Warengruppen kann der Höhe nach nicht bestimmt werden. Deshalb wird davon ausgegangen, dass für die genannten Länder diese Wahrscheinlichkeit hoch ist.

